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Informationen zur Verwendung von 
Wundschutzcreme 
 
Im Rahmen der pflegerischen Versorgung, insbesondere im Wickelbereich, kann das 
Auftragen von Wundschutzcreme notwendig sein, um Hautreizungen oder Wundsein 
vorzubeugen oder zu lindern. Mit der entsprechenden Einwilligung wird das pädagogische 
Personal ermächtigt, bei Bedarf Wundschutzcreme aufzutragen. In der Regel werden hierfür 
die von den Personensorgeberechtigten bereitgestellten Pflegeprodukte verwendet. 


